
Lufthansa Hauptversammlung 2025 01

Hauptversammlung
12. Mai 2026



Lufthansa Hauptversammlung 2026 02�Tagesordnung �Weitere Angaben und Hinweise �Ergänzende AngabenVorschläge zur Beschlussfassung

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 
Köln

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre  
zur

73. ordentlichen Hauptversammlung  
am Dienstag, dem 12. Mai 2026, um 10.00 Uhr,

in die Messe Frankfurt, Halle 5.1 & Congress Center,  
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main,

ein. 
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A)	Tagesordnung

1.	 �Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern­
abschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft 
und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden 
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB, jeweils 
für das Geschäftsjahr 2025

2.	 �Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2025

3.	 �Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

4.	 �Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

5.	 �Billigung des Vergütungsberichts

6.	 �Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

7.	� Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals A, Schaffung eines neuen 
Genehmigten Kapitals A mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs­
rechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung

8.	� Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldver­
schreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 
mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, 
Aufhebung des in § 4 Abs. 4 der Satzung geregelten bedingten Kapitals 
und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie entsprechende 
Satzungsänderung 

9.	 �Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht 
des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 
2026 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen sowie des Prüfers 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026
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B)	�Vorschläge zur Beschlussfassung zu den Tagesordnungspunkten

1.	� Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern­
abschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft 
und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden 
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB, jeweils 
für das Geschäftsjahr 2025

Es findet nach den gesetzlichen Bestimmungen keine Beschlussfassung der Hauptversammlung 
zu diesem Tagesordnungspunkt statt, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-
abschluss und den Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 173 AktG bereits am 5. März 2026 
gebilligt hat. Jahresabschluss, Konzernabschluss, zusammengefasster Lagebericht, Bericht des 
Aufsichtsrats sowie der Bericht des Vorstands mit den Erläuterungen zu den übernahmerechtlichen 
Angaben sind im öffentlich verfügbaren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 enthalten 
und über die Internetadresse  www.lufthansagroup.com/hauptversammlung zugänglich. 

2.	� Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den im festgestellten Jahres-
abschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 
Euro 395.757.419,64 vollständig zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von Euro 0,33 je 
dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden.

Der Anspruch der Aktionärinnen und Aktionäre auf die Dividende ist gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG 
am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, mithin am 
18. Mai 2026. Die Dividende wird ausschließlich in bar geleistet werden.

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft im Zeitpunkt der 
Einberufung gehaltenen, gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigten, 17.987 Stück eigenen 
Aktien. Sollte sich die Zahl der dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung 
ändern, wird in der Hauptversammlung ein dahingehend angepasster Beschlussvorschlag zur 
Abstimmung gestellt werden, bei unveränderter Ausschüttung von Euro 0,33 je dividenden-
berechtigter Stückaktie den entsprechend verbleibenden Betrag in andere Gewinnrücklagen 
einzustellen.

3.	� Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den im Geschäftsjahr 2025 
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4.	� Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den im Geschäftsjahr 2025 
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

5.	� Billigung des Vergütungsberichts

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben einen Bericht gemäß § 162 AktG über die im 
Geschäftsjahr 2025 gewährten und geschuldeten Vergütungen für die Mitglieder des Vorstands 
und des Aufsichtsrats erstellt. Dieser Bericht wird gemäß § 120a Abs. 4 AktG der Hauptver-
sammlung zur Billigung vorgelegt. 

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer der Gesell-
schaft geprüft und mit einem Prüfungsvermerk versehen. Der Vermerk über die Prüfung des 
Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.

Der Vergütungsbericht mit dem Vermerk des Abschlussprüfers ist vom Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung an und bis mindestens zu deren Ablauf über die Internetadresse 

 www.lufthansagroup.com/hauptversammlung zugänglich.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den nach § 162 AktG erstellten 
und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen.

https://www.lufthansagroup.com/hauptversammlung
https://www.lufthansagroup.com/hauptversammlung


Lufthansa Hauptversammlung 2026 06�Tagesordnung �Weitere Angaben und Hinweise �Ergänzende AngabenVorschläge zur Beschlussfassung

6.	� Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2026 enden gemäß § 102 Abs. 1 AktG 
und § 8 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft die Amtszeiten des Aufsichtsratsvorsitzenden Herr 
Dr. Karl-Ludwig Kley sowie der Aufsichtsratsmitglieder Herr Karl Gernandt und Herr Carsten 
Knobel. Daher sind für drei Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre Neuwahlen erforderlich.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft, 
§§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Mitbestimmungsgesetzes aus 20 
Mitgliedern, von denen zehn von den Aktionären und zehn von den Arbeitnehmern gewählt 
werden. Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG muss sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent 
aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern zusammensetzen. Der Gesamterfüllung 
dieses Mindestanteils wurde sowohl von Seiten der Arbeitnehmervertreter als auch von Seiten 
der Anteilseignervertreter für die Neuwahlen zum Aufsichtsrat 2026 gegenüber dem Aufsichts-
ratsvorsitzenden widersprochen. 

Der Mindestanteil muss daher für diese Wahl nach § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG von der Anteilseigner-
seite und der Seite der Arbeitnehmer getrennt erfüllt werden (Getrennterfüllung). Der Aufsichtsrat 
der Gesellschaft ist demnach sowohl auf Anteilseigner- als auch auf Arbeitnehmerseite jeweils mit 
mindestens drei Frauen und mindestens drei Männern zu besetzen, um das Mindestanteilsgebot 
nach § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG zu erfüllen. Mit der Wahl der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen  
Kandidaten würden dem Aufsichtsrat auf Seite der Anteilseigner vier Frauen und sechs Männer 
angehören, so dass das Mindestanteilsgebot auf der Seite der Anteilseigner erfüllt wäre. 

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung auf Empfehlung seines Nominierungsaus-
schusses vor, 

a)	� Herrn Karl Gernandt, Hamburg, 
Präsident des Verwaltungsrats der Kühne Holding AG,

b)	� Herrn Wolfgang Nickl, Düsseldorf, 
Finanzvorstand der Bayer AG, und

c)	� Herrn Dr. Johannes Teyssen, Düsseldorf, 
Präsident des Verwaltungsrats der Alpiq Holding AG 
und ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der E.ON SE

jeweils als Vertreter der Anteilseigner mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 
12. Mai 2026 in den Aufsichtsrat zu wählen. 

Die Wahl erfolgt jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem 
die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. 

Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchzuführen. 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen bei den vorgeschlagenen Kandidaten ausschließlich 
die nachfolgend genannten gemäß der Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur Gesellschaft oder deren 
Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft 
beteiligten Aktionär:

Herr Karl Gernandt ist Geschäftsführer der Kühne Aviation GmbH. Die Kühne Aviation GmbH ist 
wesentlich an der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft beteiligt. Ferner ist Herr Karl Gernandt 
Präsident des Verwaltungsrats der Kühne Holding AG. Die Kühne Holding AG ist über die Kühne 
Aviation GmbH ebenfalls wesentlich an der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft beteiligt. 

Die Vorschläge des Aufsichtsrats stützen sich auf die Empfehlung des Nominierungsausschusses, 
berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und werden 
dem vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofil für das Gesamtgremium gerecht. Die vom 
Aufsichtsrat beschlossenen Ziele für seine Zusammensetzung, das Kompetenzprofil sowie der 
Stand der Umsetzung in Form einer Qualifikationsmatrix sind in der Erklärung zur Unternehmens-
führung zum Geschäftsjahr 2025 beschrieben; die Qualifikationsmatrix ist über die Internetseite 

 investor-relations.lufthansagroup.com/de/corporate-governance/aufsichtsrat.html zugänglich.

Der Aufsichtsrat hat sich bei den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten vergewissert, dass diese 
den für die Aufsichtsratstätigkeit zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können.

In ↗ Abschnitt D) Ziffer 2 dieser Einberufung sindzu diesen Wahlvorschlägen unter „Angaben 
über die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten“ 
Lebensläufe wiedergegeben, die über den ausgeübten Beruf, relevante Kenntnisse, Fähigkeiten 
und fachliche Erfahrungen der vorgeschlagenen Kandidaten Auskunft geben. Die Lebensläufe 
enthalten auch eine Übersicht über die wesentlichen Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat. 
In ↗ Abschnitt D) Ziffer 2 dieser Einberufung ist auch aufgeführt, welche Mitgliedschaften die 
vorgeschlagenen Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in vergleich-
baren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen innehaben.

https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/corporate-governance/aufsichtsrat.html
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7.	� Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals A, Schaffung eines 
neuen Genehmigten Kapitals A mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung

Das von der Hauptversammlung am 7. Mai 2024 geschaffene Genehmigte Kapital A in Höhe von 
Euro 1.000.000.000,00, das bisher nicht ausgenutzt wurde, soll mit Wirkung zum Zeitpunkt der 
Eintragung des neuen Genehmigten Kapitals A gemäß nachstehender ↗ lit. c) in das Handels-
register aufgehoben und durch ein neues Genehmigtes Kapital A in Höhe von Euro 920.000.000,00 
ersetzt werden. Der Vorstand soll auch künftig die Möglichkeit haben, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats Finanzierungsmöglichkeiten zur Wahrnehmung von Geschäftschancen und zur 
Stärkung der Eigenkapitalbasis zu nutzen und dabei im Interesse der Gesellschaft das Bezugsrecht 
der Aktionäre gegebenenfalls in Höhe von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals auszuschließen. 
Die Bedingungen des neu zu schaffenden Genehmigten Kapitals A sollen weitestgehend unver-
ändert bleiben.

Der vorgeschlagene Umfang des neuen Genehmigten Kapitals A von insgesamt bis zu nominal 
Euro 920.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lauten-
den Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage beläuft sich auf rund 30 Prozent des derzeitigen 
Grundkapitals.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor zu beschließen:

a)	� Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals A 
Die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung, das Grundkapital der Gesell-
schaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu Euro 1.000.000.000,00 durch ein- oder 
mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sach-
einlage zu erhöhen, wird mit Wirkung zu dem Zeitpunkt aufgehoben, in dem die Änderung der 
Satzung gemäß nachstehender lit. c) in das Handelsregister eingetragen wird.

b)	� Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals A 
Der Vorstand wird durch und nach Maßgabe der nachfolgend unter lit. c) vorgeschlagenen 
Satzungsänderung ermächtigt, bis zum Ablauf des 11. Mai 2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 920.000.000,00 durch Ausgabe von neuen, 
auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen („Genehmigtes 
Kapital A 2026“) und dabei das Bezugsrecht der Aktionäre in den unter lit. c) geregelten Fall-
gruppen und in dem dort vorgesehenen Umfang auszuschließen.

c)	� Satzungsänderung (§ 4 Abs. 2)
§ 4 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum Ablauf des 11. Mai 2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 920.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige 
Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital A 2026). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht 
einzuräumen. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar, gemäß § 186 Abs. 5 AktG, 
gewährt werden.

a)	� Der Vorstand ist ermächtigt, im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag 
den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien – bezogen auf den Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens oder, sofern dieser Betrag niedriger ist, der Ausübung der Ermächtigung – einen 
Anteil von 10 Prozent des Grundkapitals nicht übersteigen. Sofern während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals A 2026 bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur 
Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von 
Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei 
das Bezugsrecht in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgeschlossen wird, ist dies auf die in vorstehendem Satz genannte 10 Prozent-Grenze 
anzurechnen.

b)	� Soweit es erforderlich ist, um Inhabern oder Gläubigern von Options- oder Wandlungsrechten 
aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder deren 
Konzernunternehmen ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungs-
rechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustünde, ist der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

c)	� Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zweck des Erwerbs von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögens-
gegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich 
Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften oder zum Zwecke des 
Zusammenschlusses von Unternehmen, ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen.
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d)	� Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Durchführung einer 
sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei der den Aktionären angeboten wird, ihren 
Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer 
Aktien aus dem Genehmigten Kapital A 2026 in die Gesellschaft einzulegen, das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen.

e)	� Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Zweck des Erwerbs von Vergütungs- und 
sonstigen Forderungen der Mitglieder des Vorstands gegen die Gesellschaft und der Mitglieder 
des Aufsichtsrats gegen die Gesellschaft ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, sofern der Bezugspreis der 
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.

Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss keinen 
Gebrauch macht, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre nur für Spitzenbeträge ausschließen.

Die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und Sacheinlagen 
ausgegebenen Aktien darf während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals A 2026 10 Prozent 
des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung nicht übersteigen. Sofern während der Laufzeit 
des Genehmigten Kapitals A 2026 bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur 
Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die 
den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht 
und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die in vorstehendem Satz genannte 
10 Prozent-Grenze anzurechnen.

Der Vorstand ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 
Aktienausgabe mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 2 der Satzung entsprechend der jewei-
ligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals A 2026 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 
anzupassen.“

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbin-
dung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
Zu Tagesordnungspunkt 7 hat der Vorstand einen schriftlichen Bericht gemäß § 203 Abs. 2 
Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet, der in ↗ Abschnitt D) Ziffer 3 
dieser Einberufung abgedruckt ist und der vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
an und bis mindestens zu deren Ablauf über die Internetadresse

 www.lufthansagroup.com/hauptversammlung

zugänglich ist.

8.	� Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldver­
schreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit 
der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, Aufhebung 
des in § 4 Abs. 4 der Satzung geregelten bedingten Kapitals und Schaffung 
eines neuen bedingten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung 

Von der durch die Hauptversammlung am 10. Mai 2022 erteilten Ermächtigung, Wandel-
schuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) im Gesamtnennbetrag von 
bis zu Euro 1.750.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern solcher Schuld-
verschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue, auf den Namen lautende Stück-
aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 
Euro 306.044.326,40 zu gewähren („Ermächtigung 2022“), hat der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats im September 2025 durch Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im 
Gesamtnennbetrag von Euro 600.000.000,00 teilweise Gebrauch gemacht. 

Zur Gewährleistung einer möglichst großen Flexibilität bei der eventuellen Begebung weiterer 
solcher Schuldverschreibungen soll eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuld-
verschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuld
verschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) eingeholt werden. Gleichzeitig soll 
ein neues bedingtes Kapital („Bedingtes Kapital 2026“) geschaffen werden.

Schließlich soll das in § 4 Abs. 4 der Satzung geregelte, durch Auslaufen der Ermächtigung vom 
5. Mai 2020 zwischenzeitlich obsolet gewordene bedingte Kapital aufgehoben werden.

https://www.lufthansagroup.com/hauptversammlung
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung dementsprechend vor zu beschließen:

a)	� Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Options-
schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts

Der Vorstand wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des neuen § 4 Abs. 5 der Satzung 
(nachstehend unter lit. d)) in das Handelsregister ermächtigt, bis zum 11. Mai 2031 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandelschuldverschreibungen, 
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnenn-
betrag von bis zu Euro 1.750.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern solcher 
Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue, auf den Namen lautende 
Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis 
zu Euro 306.944.000,00 zu gewähren („Ermächtigung 2026“). 

aa) Die jeweiligen Bedingungen der Schuldverschreibungen können eine Bedienung aus dem im 
Zusammenhang mit dieser Ermächtigung 2026 zu schaffenden bedingten Kapital oder aus einem 
zu einem späteren Zeitpunkt zu schaffenden bedingten Kapital oder auch ausschließlich oder nach 
Wahl der Gesellschaft alternativ eine Bedienung mit Aktien der Gesellschaft aus genehmigtem 
Kapital oder einem vorhandenen oder zu erwerbenden Bestand an eigenen Aktien der Gesell-
schaft oder ihrer Konzerngesellschaften vorsehen. Die jeweiligen Bedingungen können auch 
eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht von Inhabern bzw. Gläubigern sowie ein Andienungsrecht 
der Gesellschaft zur Lieferung von Aktien der Gesellschaft (in beliebiger Kombination) vorsehen, 
und zwar zu beliebigen Zeitpunkten, insbesondere auch zum Ende der Laufzeit. 

Die Ausgabe der Schuldverschreibungen kann gegen Bareinlage oder Sacheinlage erfolgen. Die 
Schuldverschreibungen können in Euro oder – unter Begrenzung auf den entsprechenden Euro-
Gegenwert – auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes begeben werden. Für die 
Gesamtnennbetragsgrenze dieser Ermächtigung ist bei Begebung in Fremdwährungen jeweils 
der Nennbetrag der Schuldverschreibungen am Tag der Entscheidung über ihre Begebung in 
Euro umzurechnen. Sie können – soweit die Mittelaufnahme Konzernfinanzierungsinteressen 
dient – auch durch unmittelbare oder mittelbare Konzerngesellschaften ausgegeben werden. 
Für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Garantie 
für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und weitere für eine erfolgreiche Begebung 
erforderliche Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen sowie – sofern die Schuld-
verschreibungen Wandlungsrechte oder -pflichten oder Optionsrechte auf Stückaktien einräumen 
bzw. auferlegen – den Inhabern bzw. Gläubigern dieser Schuldverschreibungen Optionsrechte 
oder Wandlungsrechte oder -pflichten für Stückaktien der Deutsche Lufthansa Aktiengesell-
schaft zu gewähren bzw. aufzuerlegen.

Die Schuldverschreibungen können einmalig oder mehrmals, insgesamt oder in Teilen sowie auch 
gleichzeitig in verschiedenen Tranchen begeben werden. Alle Teilschuldverschreibungen einer 
jeweils begebenen Tranche sind mit unter sich jeweils gleichrangigen Rechten und Pflichten zu 
versehen.

bb)  Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten bei auf den Inhaber 
lautenden Schuldverschreibungen die Inhaber, ansonsten die Gläubiger das Recht, diese nach 
näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Anleihebedingungen in auf den Namen 
lautende Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus 
der Division des Nennbetrags oder eines unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabepreises 
einer Wandelschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den 
Namen lautende Stückaktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet 
werden; ferner kann gegebenenfalls eine in bar zu leistende Zuzahlung festgesetzt werden. Im 
Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen 
werden. Die Gesellschaft kann in den jeweiligen Anleihebedingungen berechtigt werden, eine 
etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag der Wandelschuldverschreibung und dem Produkt 
aus einem in den jeweiligen Bedingungen näher zu bestimmenden Börsenpreis der Aktie zum 
Zeitpunkt des Pflichtumtauschs, mindestens jedoch dem Mindestwandlungs- bzw. Options-
preis nach dieser Ermächtigung 2026, und dem Umtauschverhältnis ganz oder teilweise in bar 
auszugleichen. Vorstehende Vorgaben gelten entsprechend, wenn das Wandlungsrecht bzw. 
die Wandlungspflicht sich auf ein Genussrecht oder eine Gewinnschuldverschreibung bezieht.

cc)  Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldverschreibung 
ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber bzw. Gläubiger nach Maßgabe der 
jeweiligen Bedingungen zum Bezug von auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft 
berechtigen oder verpflichten oder die ein Andienungsrecht des Emittenten beinhalten. Der 
anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Stückaktien 
der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht überschreiten. Das 
Umtauschverhältnis kann auf ein Optionsverhältnis mit voller Zahl gerundet werden. Im Übrigen 
kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 
Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem Genussrecht oder einer Gewinnschuldver-
schreibung beigefügt werden. 

dd) Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft bzw. der die Schuldver-
schreibungen jeweils begebenden Konzerngesellschaft vorsehen, im Falle der Wandlung oder 
Optionsausübung nicht neue Stückaktien zu gewähren, sondern einen Geldbetrag zu zahlen 
oder eine Kombination der Erfüllung in Aktien und einer Barzahlung vorzusehen. Die Anleihe-
bedingungen können auch vorsehen, dass die Schuldverschreibungen, die mit Optionsrechten 
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oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden sind, nach Wahl der Gesellschaft statt in neue 
Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft gewandelt werden 
oder das Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann. 

Die Anleihebedingungen können auch das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der 
Schuldverschreibung, die mit Optionsrechten oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden 
ist (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung), den Inhabern oder Gläubigern ganz oder 
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. 

Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu 
einem früheren Zeitpunkt oder einem bestimmten Ereignis) vorsehen. Das gilt auch, wenn Schuld-
verschreibungen durch Konzerngesellschaften begeben werden. Die Gesellschaft kann in den 
Anleihebedingungen berechtigt werden, eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag oder 
einem etwaigen niedrigeren Ausgabebetrag der Wandelschuldverschreibung und dem Produkt 
aus Wandlungspreis und Umtauschverhältnis ganz oder teilweise in bar auszugleichen. 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis darf 80 Prozent des Kurses der Aktie 
der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) nicht unterschreiten. Maßgeblich dafür ist der durchschnittliche Schluss-
kurs an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand 
über die Begebung der jeweiligen Schuldverschreibungen. Bei einem Bezugsrechtshandel sind 
die Tage des Bezugsrechtshandels mit Ausnahme der beiden letzten Börsenhandelstage des 
Bezugsrechtshandels maßgeblich. Im Fall von Schuldverschreibungen mit einer Wandlungs-/
Optionspflicht oder einem Andienungsrecht des Emittenten zur Lieferung von Aktien kann der 
Wandlungs-/Optionspreis mindestens entweder den oben genannten Mindestpreis betragen 
oder dem durchschnittlichen volumengewichteten Kurs der Aktie der Gesellschaft an mindes-
tens drei Börsenhandelstagen im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) unmittelbar vor der Ermittlung des Wandlungs-/Options-
preises gemäß den jeweiligen Bedingungen entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs 
unterhalb des oben genannten Mindestpreises (80 Prozent) liegt. § 9 Abs. 1 AktG sowie § 199 
Abs. 2 AktG bleiben unberührt.

Zur Sicherstellung der luftverkehrsrechtlichen Befugnisse der Gesellschaft im Einklang mit 
dem Luftverkehrsnachweissicherungsgesetz (LuftNaSiG) haben die jeweiligen Bedingungen 
die Möglichkeit vorzusehen, dass bei Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts bzw. bei 
Eintritt der Wandlungs- oder Optionspflicht oder einem Andienungsrecht der Gesellschaft auf 
Lieferung von Aktien die Wandelschuldverschreibung bzw. der Optionsschein auf ein inländisches 

Kreditinstitut zu übertragen ist und der Inhaber bzw. Gläubiger der Wandelschuldverschreibung 
bzw. des Optionsrechts anstelle von Stückaktien der Gesellschaft eine am Börsenkurs orientierte 
Barzahlung erhält.

Der Options- oder Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer 
Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Anleihebedingungen dann ermäßigt 
werden, wenn die Gesellschaft während der Options- oder Wandlungsfrist (i) durch eine Kapital-
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht oder (ii) unter Einräumung eines 
ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder eigene Aktien 
veräußert oder (iii) unter Einräumung eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre 
weitere Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrecht oder -pflicht begibt, gewährt 
oder garantiert und in den Fällen (ii) und (iii) den Inhabern schon bestehender Options- oder 
Wandlungsrechte oder -pflichten hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach 
Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen 
würde. Die Ermäßigung des Options- oder Wandlungspreises kann auch durch eine Barzahlung 
bei Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung einer Wandlungspflicht 
bewirkt werden. Die Anleihebedingungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherab-
setzung oder anderer Maßnahmen oder Ereignisse, die mit einer wirtschaftlichen Verwässerung 
des Wertes der Optionsrechte oder Wandlungsrechte oder -pflichten verbunden sind (z. B. Divi-
denden, Kontrollerlangung durch Dritte), eine Anpassung der Options- oder Wandlungsrechte 
oder Wandlungspflichten vorsehen. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

ee) Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die Schuldverschreibungen können 
auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 
Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszu-
schließen,

•	 �sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung begeben werden und der Vorstand nach 
pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis für eine Schuldver-
schreibung den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen 
Marktwert der Schuldverschreibung nicht wesentlich unterschreitet. Der rechnerische Anteil 
am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die aufgrund von unter dieser Ermächtigung 2026 
ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben sind, darf 10 Prozent des Grundkapitals 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung – oder, falls dieser Wert geringer 
ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung 2026 nicht überschreiten. Auf diese 
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Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 2026 bis 
zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ferner sind Aktien anzurechnen, die aufgrund 
einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung 2026 auf der Grundlage der Ausnutzung einer 
anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend dieser Vorschrift 
begebenen Schuldverschreibung auszugeben oder zu gewähren sind, 

•	 sofern die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen bzw. -leistungen, insbesondere im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von 
Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögens-
gegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich 
Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, ausgegeben werden;

•	 um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, vom Bezugsrecht 
auszunehmen;

•	 soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungsrecht, Optionsrecht 
oder Wandlungs- bzw. Optionspflicht ausgegeben werden, wenn diese Genussrechte oder 
Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. keine Mitgliedschafts-
rechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und die 
Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns 
oder der Dividende berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und der 
Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt 
der Begebung aktuellen Marktkonditionen für vergleichbare Mittelaufnahmen entsprechen;

•	 um den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten auf Stückaktien der Gesellschaft 
bzw. den Gläubigern entsprechender Wandlungs- oder Optionspflichten zum Ausgleich von 
Verwässerungen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung 
dieser Rechte bzw. Erfüllung dieser Pflichten zustünden.

Jede Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts darf unter dieser 
Ermächtigung 2026 nur erfolgen, wenn der auf die Summe der neuen Aktien, die aufgrund einer 
solchen Schuldverschreibung auszugeben sind, entfallende rechnerische Anteil des Grundkapitals 
10 Prozent des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden 
Ermächtigung 2026. Auf diese Grenze werden Aktien angerechnet, (i) die während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung 2026 aufgrund einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden oder (ii) die aufgrund von während der Lauf-

zeit dieser Ermächtigung 2026 auf der Grundlage der Ausnutzung einer anderen Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Wandel- beziehungsweise Optionsschuldver-
schreibungen auszugeben sind.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere den Zinssatz, die Art der 
Verzinsung, den Ausgabekurs, die Laufzeit und die Stückelung, den Wandlungs- bzw. Options-
preis und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum festzusetzen oder im Einvernehmen mit den 
Organen der die Schuldverschreibung begebenden Konzerngesellschaft festzulegen.

b)	� Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2026)
Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu Euro 306.944.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
119.900.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Das bedingte Kapital 
beträgt damit etwa 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals. Die bedingte Kapitalerhöhung dient 
der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Options-
rechten aus Schuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung unter lit. a) bis zum 
11. Mai 2031 von der Gesellschaft oder von ihren Konzerngesellschaften begeben werden, sowie 
der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Options-
rechten aus Schuldverschreibungen, die gemäß einer bereits bestehenden Ermächtigung zur 
Ausgabe von Schuldverschreibungen von der Gesellschaft oder von ihren Konzerngesellschaften 
begeben wurden oder werden.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß lit. a) oder nach Maßgabe der jeweiligen 
Ermächtigung jeweils festzusetzenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte Kapital-
erhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch 
gemacht wird oder zur Wandlung verpflichtete Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen 
ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz 
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu 
gewähren, und soweit jeweils nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung 
eingesetzt werden.

Die neuen Aktien nehmen – sofern sie durch rechtzeitige Ausübung bis zum Beginn der ordent-
lichen Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen – vom Beginn des vorhergehenden 
Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch die 
Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, durch die Erfüllung von Wandlungspflichten 
oder durch die Ausübung von Andienungsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapital-
erhöhung festzusetzen.
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c)	� Aufhebung des in § 4 Abs. 4 der Satzung geregelten bedingten Kapitals
Das durch Hauptversammlungsbeschluss vom 5. Mai 2020 geschaffene, in § 4 Abs. 4 der Satzung 
geregelte bedingte Kapital wird mit Wirkung zu dem Zeitpunkt aufgehoben, in dem die Änderung 
der Satzung gemäß nachstehender lit. d) in das Handelsregister eingetragen wird.

d)	� Satzungsänderung (§ 4 Abs. 4 und Abs. 5)
Die Satzung der Gesellschaft wird wie folgt geändert:

aa)	� § 4 Abs. 4 der Satzung wird aufgehoben. Der bisherige § 4 Abs. 5 wird zu § 4 Abs. 4.

bb)	� Entsprechend der neuen Nummerierung der Satzung wird folgender § 4 Abs. 5 neu eingefügt:

		�  „(5) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 306.944.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
119.900.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2026). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- und/oder Optionsrechten oder die zur Wandlung 
Verpflichteten aus ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination 
dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder von ihren Konzerngesellschaften aufgrund 
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 12. Mai 2026 bis zum 11. Mai 
2031 ausgegeben werden oder die von der Gesellschaft oder von ihren Konzerngesellschaften 
aufgrund einer bereits bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen 
ausgegeben wurden oder werden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch 
machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ausgegebener Schuld-
verschreibungen mit Wandlungspflicht ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder soweit die 
Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren und soweit nicht jeweils ein Barausgleich 
gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen – 
sofern sie durch rechtzeitige Ausübung bis zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung 
der Gesellschaft entstehen – vom Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten 
jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch die Ausübung von Wandlungs- 
bzw. Optionsrechten, durch die Erfüllung von Wandlungspflichten oder durch die Ausübung 
von Andienungsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“

e)	� Ermächtigung zur Satzungsanpassung
	� Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassungen von § 4 Abs. 1, Abs. 4 und Abs. 5 der Satzung 

entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem jeweiligen bedingten Kapital anzu-
passen. Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung 2026 nach Ablauf 
des Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals und 
des Bedingten Kapitals 2026 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Wandlungs- oder 
Optionsrechten oder für die Erfüllung von Wandlungspflichten.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung 
mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
Zu Tagesordnungspunkt 8 hat der Vorstand einen schriftlichen Bericht gemäß § 221 Abs. 4 
Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet, der in ↗ Abschnitt D) Ziffer 4 
dieser Einberufung abgedruckt ist und der vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
an und bis mindestens zu deren Ablauf über die Internetadresse 

 www.lufthansagroup.com/hauptversammlung

zugänglich ist.

https://www.lufthansagroup.com/hauptversammlung
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9.	� Wahl des 

a)	� Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2026 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht des Halb­
jahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 und 
sonstiger unterjähriger Finanzinformationen sowie

b)	� Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026

Gestützt jeweils auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat der 
Hauptversammlung vor, die EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zu 
wählen

a)	� zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum 
Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 
2026 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts sowie zusätzlicher 
unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 i.V.m. § 115 Abs. 5 WpHG für das 
Geschäftsjahr 2026 und das Geschäftsjahr 2027, sofern eine solche prüferische Durchsicht 
vor der nächsten ordentlichen Hauptversammlung abgeschlossen ist;

b)	� zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Sinne der europäischen Richtlinie über 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung (EU) 2022/2464 vom 14. Dezember 2022 (Corporate 
Sustainability Reporting Directive – „CSRD“) für das Geschäftsjahr 2026. 

Die Wahl zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichtserstattung (lit. b)) erfolgt mit Wirkung zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des deutschen Umsetzungsgesetzes zur CSRD und nur für den Fall, 
dass der deutsche Gesetzgeber in Umsetzung von Art. 37 der Abschlussprüfer-RL 2006/43/EG 
i.d.F. der CSRD eine ausdrückliche Wahl eines solchen Prüfers durch die Hauptversammlung 
verlangen sollte, die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung also nach dem deutschen 
Umsetzungsgesetz nicht ohnehin dem Abschlussprüfer obliegen sollte. 

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung gemäß Art. 16 Abs. 2 Unterabsatz 3 der 
EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung der 
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG 
der Kommission) erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und 
ihm keine die Auswahlmöglichkeiten der Hauptversammlung beschränkende Klausel im Sinne 
von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.
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C)	�Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung

1.	� Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Deutsche Luft-
hansa AG in Höhe von Euro 3.070.164.211,20 eingeteilt in 1.199.282.895 auf den Namen lautende, 
nennwertlose Stückaktien, von denen jede Aktie eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der Aktien 
und Stimmrechte beläuft sich somit im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung auf 
1.199.282.895. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 17.987 
eigene Aktien, aus denen ihr gemäß § 71b AktG keine Stimmrechte zustehen.

2.	� Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts 

Der Vorstand hat beschlossen, die Hauptversammlung als Präsenz-Hauptversammlung mit physischer 
Teilnahmemöglichkeit der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Haupt-
versammlung abzuhalten. Der Einlass beginnt etwa zwei Stunden vor Beginn der Hauptversammlung 
und teilnehmende Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich rechtzeitig am Versammlungs-
ort einzufinden, um Verzögerungen durch Sicherheits- und Einlasskontrollen zu vermeiden. 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts (inklusive der Ausübung 
des Stimmrechts mittels Briefwahl oder durch einen Bevollmächtigten) und zur Ausübung der 
teilnahmegebundenen Aktionärsrechte sind nur diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt, 
die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und deren 
Anmeldung zur Hauptversammlung der Gesellschaft bis spätestens am 5. Mai 2026 (24.00 Uhr) 
unter einer der nachfolgenden Adressen

Post:		�  Hauptversammlung Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 
c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH 
20797 Hamburg

E-Mail:		� hv-service.dlh@adeus.de

Internet:	  www.lufthansagroup.com/hv-service

in deutscher oder englischer Sprache zugeht.

Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung und Stimmabgabe kann die Anmeldung, 
Eintrittskartenbestellung sowie Vollmachts- und Weisungserteilung sowie deren Änderung 
gemäß § 67c Aktiengesetz auch über Intermediäre über SWIFT erfolgen. Autorisierte SWIFT-
Teilnehmer nutzen dazu bitte: 

BIC: ADEUDEMMXXX; Instruktionen gemäß ISO 20022.

Die Aktionärsnummer (Company Register Shareholder Identification) muss Teil einer gültigen 
Instruktion sein. Änderungen von Eintrittskartenbestellungen und Vollmachts- und Weisungs-
erteilungen über SWIFT müssen bis zum 11. Mai 2026, 12.00 Uhr (SWIFT Vote Market Deadline) 
bei der Gesellschaft eingegangen sein.

Aktionärinnen und Aktionäre, welche den Online-Service unter der vorstehend genannten 
Internetadresse nutzen möchten, benötigen hierfür ihre Aktionärsnummer und das zugehörige 
Zugangspasswort. Diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die sich bereits für den E-Mail-Versand 
der Einladung zur Hauptversammlung registriert haben, erhalten mit der Einladungs-E-Mail ihre 
Aktionärsnummer und müssen ihr bei der Registrierung selbst gewähltes Zugangspasswort 
verwenden. Sollten Aktionärinnen und Aktionäre ihr Passwort nicht mehr kennen oder noch kein 
Zugangspasswort vergeben haben, kann über die Startseite des Online-Service ein temporär 
gültiges Zugangspasswort angefordert werden. Nach Erhalt des temporär gültigen Zugangspass-
wortes kann ein dauerhaft gültiges persönliches Zugangspasswort vergeben und dieses für die 
Nutzung des Online-Service verwendet werden. Alle übrigen im Aktienregister der Gesellschaft 
eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten ihre Aktionärsnummer und ihr Zugangs-
passwort mit dem Einladungsschreiben und einem Anmeldeformular zur Hauptversammlung per 
Post übersandt. Es besteht außerdem die Möglichkeit, vor Versand der Einladungsunterlagen 
die Zugangsdaten zum Online-Service über die Internetseite  www.lufthansagroup.com/
hv-service anzufordern.

Die Unterlagen zur Anmeldung wird die Gesellschaft an die bis zum 20. April 2026 (24.00 Uhr) im 
Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Versandadressen übermitteln. Auch neue Aktio-
närinnen und Aktionäre, die nach dem 20. April 2026 (24.00 Uhr) bis einschließlich 5. Mai 2026 
(24.00 Uhr) in das Aktienregister eingetragen werden, können sich gemäß den oben genannten 
Möglichkeiten anmelden. Dafür erforderlich ist die Nennung der Aktionärsnummer, des Namens, 
der Adresse und des Geburtsdatums. 

mailto:hv-service.dlh@adeus.de
https://www.lufthansagroup.com/hv-service
https://www.lufthansagroup.com/hv-service
https://www.lufthansagroup.com/hv-service
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Der für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts maßgebliche 
Bestandsstichtag (auch technical record date genannt) ist der 5. Mai 2026 (24.00 Uhr). Vom 
6. Mai 2026 (0.00 Uhr) bis einschließlich 12. Mai 2026 (24.00 Uhr) werden keine Umschreibungen 
von Aktionärinnen und Aktionären im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen. Die Aktien 
werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Aktionärinnen und Aktio-
näre können über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen.

3.	� Online-Service

Zusätzlich zur Präsenz-Hauptversammlung wird die gesamte Hauptversammlung im Online-
Service der Gesellschaft mit Bild und Ton übertragen. Das bloße Verfolgen der Live-Übertragung 
der Hauptversammlung bis zum Beginn der Generaldebatte ist ohne Anmeldung zur Hauptver-
sammlung und ohne Log-In in den Online-Service im Internet unter  www.lufthansagroup.com/
hauptversammlung möglich. 

Zum Verfolgen der gesamten Hauptversammlung ist dagegen ein Log-In in den Online-Service 
erforderlich. Das Verfolgen der Hauptversammlung über den Online-Service stellt keine Teil-
nahme im Sinne der §§ 118, 118a AktG dar und bietet insbesondere keine Möglichkeit, während 
der Hauptversammlung Redebeiträge zu leisten oder Anträge zu stellen.

Der Online-Service bietet zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionärinnen und Aktionären 
über das Verfolgen der gesamten Hauptversammlung hinaus folgende Möglichkeiten:

•	 Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

•	 Erteilung und Widerruf von Vollmachten an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und 
Erteilung und Widerruf von Weisungen

•	 Erteilung und Widerruf von Vollmachten an Dritte

•	 Nachweis einer Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft

Der Online-Service wird unter  www.lufthansagroup.com/hv-service zugänglich sein.

4.	� Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten oder mittels Briefwahl

a)	� Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen versammlungs-
bezogenen Rechte in der Hauptversammlung nach entsprechender Erteilung einer Vollmacht 
durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Auch 
im Fall der Erteilung einer Vollmacht ist immer eine fristgerechte Anmeldung des betreffenden 
Aktienbestands nach den vorstehenden Bestimmungen unter ↗ Abschnitt C) Ziffer 2 erforderlich. 

Die Gesellschaft bietet den Aktionärinnen und Aktionären auch an, von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Diese Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht 
im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus und sind ohne konkrete Weisung der 
Aktionärinnen und Aktionäre nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Ebenso wenig nehmen die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Aufträge zum Halten von Redebeiträgen 
oder zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen 
von Fragen oder Anträgen entgegen.

Im Fall der Erteilung einer Vollmacht an einen oder mehrere Dritte können Aktionärinnen und 
Aktionäre alle teilnahmegebundenen Aktionärsrechte in der Hauptversammlung nur dann selbst 
ausüben, wenn sie die an Dritte erteilten Vollmachten widerrufen. Die persönliche Teilnahme 
eines/r Aktionärs/in an der Präsenz-Hauptversammlung gilt als Widerruf einer zuvor an einen oder 
mehrere Dritte erteilten Vollmacht. Dies gilt nicht für das bloße Verfolgen der Live-Übertragung 
der Hauptversammlung über den Online-Service.

Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis derselben gegenüber der Gesell-
schaft bedürfen der Textform. Nachweise über erteilte Bevollmächtigungen können Aktionäre und 
ihre Bevollmächtigten über die oben unter ↗ Abschnitt C) Ziffer 2  angegebene Internetadresse 
unter Nutzung des Online-Service übermitteln. Zur Vollmachts- und Weisungserteilung können 
Aktionärinnen und Aktionäre auch das Anmeldeformular für die Hauptversammlung nutzen. Das 
Formular kann zudem unter den oben unter ↗ Abschnitt C) Ziffer 2  genannten Anmeldeadressen 
postalisch oder per E-Mail angefordert werden.

Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs (z. B. eines Kreditinstituts), einer Aktionärsver-
einigung, eines Stimmrechtsberaters oder eines diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Rechts-
trägers können Besonderheiten gelten. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich 
in einem solchen Fall mit dem zu bevollmächtigenden Rechtsträger rechtzeitig wegen einer 
von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Ein Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder ein diesen nach § 135 AktG gleichgestellter 

https://www.lufthansagroup.com/hauptversammlung
https://www.lufthansagroup.com/hauptversammlung
https://www.lufthansagroup.com/hv-service
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Rechtsträger darf das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, als deren Inhaber er aber 
im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist, nur aufgrund einer Ermächtigung des/der 
jeweiligen Aktionärs/in ausüben.

Bevollmächtigungen, Vollmachtsnachweise sowie die Erteilung und Änderung von Weisungen 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können vor der Hauptversammlung 
per Post an die oben unter ↗ Abschnitt C) Ziffer 2 angegebene Adresse bis zum 11. Mai 2026 
(24.00 Uhr) eingehend übermittelt werden, sofern eine Anmeldung zur Hauptversammlung 
rechtzeitig gemäß ↗ Abschnitt C) Ziffer 2 erfolgt ist. Später per Post eingehende Bevoll-
mächtigungen, Vollmachtsnachweise sowie Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter werden nicht berücksichtigt.  

Aktionärinnen und Aktionäre können zudem – auch über den 11. Mai 2026 (24.00 Uhr) hinaus – über 
die oben unter ↗ Abschnitt C) Ziffer 2 angegebene Internetadresse unter Nutzung des Online-
Service oder per E-Mail Vollmachten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
oder Intermediäre erteilen. Bevollmächtigungen und Vollmachtsnachweise sowie die Erteilung 
und Änderung von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
können über den Online-Service oder per E-Mail an hv-service.dlh@adeus.de noch bis zu dem 
vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt übermittelt, 
widerrufen oder geändert werden und, soweit die Vollmachten nicht die Stimmrechtsausübung 
betreffen, noch per E-Mail bis zum Ende der Hauptversammlung.

Im Fall einer persönlichen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Hauptversammlung 
können Bevollmächtigungen, Vollmachtsnachweise sowie Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung 
erteilt, geändert oder widerrufen werden. Dafür können die Formulare verwendet werden, die 
vor Ort bereitgehalten werden. Die Bevollmächtigung über den Online-Service oder per E-Mail 
steht in diesem Fall nicht zur Verfügung.

Die persönliche Teilnahme eines/r Aktionärs/in oder eines bevollmächtigten Dritten an der 
Präsenz-Hauptversammlung gilt als Widerruf der zuvor an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft erteilten Vollmacht und Weisungen. Dies gilt nicht für das bloße Verfolgen der Live-
Übertragung der Hauptversammlung über den Online-Service. Aktionäre/innen, die bereits 
im Vorfeld der Hauptversammlung Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft erteilt haben und persönlich an der Präsenz-Hauptversammlung teilnehmen, 
müssen den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft daher im Rahmen der Präsenz-Hauptver-
sammlung erneut Vollmacht und Weisungen erteilen oder ihre Stimmen selbst abgeben, wenn 
sie die Berücksichtigung ihrer Stimmen wünschen.

b)	� Stimmabgabe durch Briefwahl 
Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch Briefwahl ausüben, ohne 
an der Hauptversammlung teilzunehmen. Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte Anmeldung 
des betreffenden Aktienbestands nach den oben unter ↗ Abschnitt C) Ziffer 2 genannten 
Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigte Intermediäre (z. B. Kreditinstitute), Aktionärs
vereinigungen, Stimmrechtsberater oder diesen nach § 135 AktG gleichgestellte bevollmächtigte 
Rechtsträger können sich ebenfalls der Briefwahl bedienen.

Briefwahlstimmen können der Gesellschaft an die oben unter ↗ Abschnitt C) Ziffer 2 angegebenen 
Adressen übermittelt werden. Das Anmeldeformular für die Hauptversammlung können die Aktio-
närinnen und Aktionäre auch zur Briefwahl nutzen. Dieses Formular wird den im Aktienregister 
ordnungsgemäß eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zur Hauptver-
sammlung zugesendet. Das Formular kann zudem unter den oben unter ↗ Abschnitt C) Ziffer 2 
genannten Adressen postalisch oder per E-Mail angefordert werden. Eine elektronische Brief-
wahl ist nach erfolgreicher Anmeldung zur Hauptversammlung über den Online-Service möglich. 

Briefwahlstimmen können vor der Hauptversammlung per Post an die oben unter ↗ Abschnitt C) 
Ziffer 2 angegebene Adresse bis zum 11. Mai 2026 (24.00 Uhr) eingehend übermittelt werden, 
sofern eine Anmeldung zur Hauptversammlung rechtzeitig gemäß ↗ Abschnitt C) Ziffer 2 erfolgt 
ist. Später per Post eingehende Briefwahlstimmen werden nicht berücksichtigt. Darüber hinaus 
haben rechtzeitig angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre – auch über den 11. Mai 2026 
(24.00 Uhr) hinaus – bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen 
festgelegten Zeitpunkt die Möglichkeit zur Abgabe und Änderung von Briefwahlstimmen unter 
Nutzung des Online-Service oder per E-Mail an hv-service.dlh@adeus.de. 

Eine elektronische Briefwahl oder Vollmachts- und Weisungserteilung über den Online-Service 
genießt Vorrang gegenüber einer eventuellen anderweitigen Briefwahl oder Vollmachts- und 
Weisungserteilung mit der gleichen Aktionärsnummer. Dies gilt unabhängig vom Zeitpunkt 
des Zugangs, es sei denn, dass aus der außerhalb des Online-Service und zeitlich nachfolgend 
abgegebenen Erklärung eindeutig hervorgeht, dass diese gegenüber der über den Online-Service 
abgegebenen Erklärung Vorrang haben soll. Bei mehreren form- und fristgerechten Erklärungen 
außerhalb des Online-Service genießt die zeitlich zuletzt zugegangene Vorrang gegenüber vorher 
eingegangenen Erklärungen.

Die persönliche Teilnahme eines/r Aktionärs/in oder eines bevollmächtigten Dritten unter 
Stimmabgabe an der Präsenz-Hauptversammlung gilt als Widerruf der zuvor abgegebenen 
Briefwahlstimmen. Aktionäre/innen, die ihre Briefwahlstimmen bereits im Vorfeld der Haupt-
versammlung abgegeben haben und persönlich an der Präsenz-Hauptversammlung teilnehmen, 

mailto:hv-service.dlh@adeus.de
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müssen ihre Stimmen daher im Rahmen der Präsenz-Hauptversammlung erneut abgeben, wenn 
sie die Berücksichtigung ihrer Stimmen wünschen.

5.	� Hinweise zum Datenschutz

Um Aktionärinnen und Aktionären und ihren Bevollmächtigten die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung zu ermög-
lichen, muss die Gesellschaft personenbezogene Daten von Aktionären und ihren Bevollmächtigten 
verarbeiten. Die Datenverarbeitung erfolgt unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Einzelheiten 
zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten der Betroffenen gemäß der 
DSGVO stehen auf der Internetseite  www.lufthansagroup.com/de/service/datenschutz.html 
zum Abruf zur Verfügung. 

6.	� Rechte der Aktionärinnen und Aktionäre

a)	� Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach § 122 Abs. 2 AktG
Aktionärinnen und Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 
oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 500.000 (Letzteres entspricht 195.313 
Aktien) erreichen, können nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tages-
ordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich oder in elektronischer 
Form nach § 126a BGB an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss bei der Gesellschaft 
spätestens am 11. April 2026 (24.00 Uhr) eingehen. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Aktionärinnen und Aktionäre werden 
gebeten, für ein solches Verlangen die nachfolgenden Kontaktdaten zu verwenden:

Post (Schriftform):	� Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 
– Vorstand – 
z. Hd. Investor Relations (HV) FRA CW 
Lufthansa Aviation Center 
Airportring 
60546 Frankfurt

oder E-Mail (unter Hinzufügung des Namens des oder der verlangenden Aktionärinnen und 
Aktionäre mit qualifizierter elektronischer Signatur): hv-service@dlh.de

Die Antragstellerinnen oder Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 
Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien 
bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Bei der Berechnung dieser 90 Tage 
bestehen nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die hiermit ausdrücklich 
hingewiesen wird. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der 
Einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens einschließlich 
des Namens und Wohnorts beziehungsweise Sitzes der Antragstellenden im Bundesanzeiger 
bekanntgemacht. Sie werden außerdem unter der Internetadresse  www.lufthansagroup.com/
hauptversammlung bekanntgemacht und den Aktionärinnen und Aktionären mitgeteilt. 

b)	� Anträge und Wahlvorschläge von Aktionärinnen und Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Aktionärinnen und Aktionäre können der Gesellschaft bis spätestens 27. April 2026 (24.00 Uhr) 
(eingehend) unter Angabe ihres Namens Anträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie unter 
Angabe ihres Namens Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschluss-
prüfern gemäß § 127 AktG übersenden. Wahlvorschläge von Aktionärinnen und Aktionären 
brauchen nicht begründet zu werden. Diese Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionärinnen 
und Aktionären sind ausschließlich an eine der folgenden Adressen zu richten: 

Post:		�  Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 
– Vorstand – 
z. Hd. Investor Relations (HV) FRA CW 
Lufthansa Aviation Center 
Airportring 
60546 Frankfurt

oder E-Mail:	�  hv-service@dlh.de

Anderweitig adressierte Anträge und/oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 

Zugänglich zu machende Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionärinnen und Aktionären 
werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse 

 www.lufthansagroup.com/hauptversammlung.

https://www.lufthansagroup.com/de/service/datenschutz.html
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zugänglich gemacht. Wahlvorschläge von Aktionärinnen und Aktionären brauchen nicht zugäng-
lich gemacht zu werden, wenn der Vorschlag nicht die folgenden Angaben enthält: Name, 
ausgeübter Beruf, Wohnort des zur Wahl Vorgeschlagenen sowie – bei Vorschlägen zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern – die Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG. Etwaige Stellungnahmen 
der Verwaltung werden ebenfalls unter der vorgenannten Internetadresse zugänglich gemacht. 

c)	� Einreichung von Stellungnahmen
Die Gesellschaft bietet ordnungsgemäß angemeldeten Aktionärinnen und Aktionären auch im Vorfeld 
der diesjährigen Präsenz-Hauptversammlung freiwillig an, Stellungnahmen zu den Gegenständen 
der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen. Solche Stellungnahmen 
bedürfen der Textform und sind ausschließlich per E-Mail an die folgende Adresse zu senden: 

hv-service@dlh.de.

Die Stellungnahmen müssen spätestens bis zum 6. Mai 2026 (24.00 Uhr) bei der genannten 
Adresse eingehen und sollten im Umfang auf ein angemessenes Maß begrenzt sein, um den anderen 
Aktionärinnen und Aktionären eine ordnungsgemäße Sichtung der Stellungnahmen zu ermöglichen. 

Stellungnahmen werden, einschließlich des Namens und Wohnorts beziehungsweise Sitzes des 
Einreichenden, für ordnungsgemäß angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre und ihre Vertreter 
bis spätestens 7. Mai 2026 (24.00 Uhr) im Online-Service veröffentlicht. Etwaige Stellungnahmen 
der Verwaltung werden ebenfalls im Online-Service veröffentlicht. In einer Stellungnahme 
enthaltene Fragen, Anträge, Wahlvorschläge und Widersprüche gegen Beschlüsse der Haupt
versammlung werden nicht berücksichtigt. Diese sind ausschließlich auf den in dieser Einberufung 
gesondert angegebenen Wegen einzureichen beziehungsweise zu stellen oder zu erklären.

Die Gesellschaft behält sich vor, insbesondere Stellungnahmen mit beleidigendem, diskriminie
rendem oder strafrechtlich relevantem oder offensichtlich falschem oder irreführendem Inhalt 
sowie solche ohne jeglichen Bezug zur Tagesordnung oder in anderer als deutscher Sprache 
nicht zu veröffentlichen.

d)	� Auskunftsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre 
In der Hauptversammlung können ordnungsgemäß angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre 
oder Aktionärsvertreter gemäß § 131 Abs. 1 AktG vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 
Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen 
Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunfts-
verweigerungsrechte sind in § 131 Abs. 3 AktG aufgeführt. 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der 
Generaldebatte zu stellen.

e)	� Rederecht
In der Hauptversammlung haben die ordnungsgemäß angemeldeten und am Versammlungsort 
teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionäre und ihre Vertreter ein Rederecht. Redebeiträge sind ab 
dem Einlass am Tag der Hauptversammlung am Wortmeldetisch anzumelden. Der Versammlungs-
leiter wird Wortmeldungen und Worterteilungen zu Beginn der Hauptversammlung erläutern.

f)	� Möglichkeit des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
Die ordnungsgemäß angemeldeten und vor Ort an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktio-
närinnen und Aktionäre und ihre Vertreter haben das Recht, Widerspruch gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung zu Protokoll des Notars zu erklären. 

7.	� Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft

Der Inhalt dieser Einberufung einschließlich der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeit-
punkt der Einberufung (vgl. Abschnitt C) Ziffer 1) sowie die der Hauptversammlung zugänglich zu 
machenden Unterlagen und die der Hauptversammlung unverzüglich zugänglich zu machenden 
Tagesordnungsergänzungsverlangen nach § 122 Abs. 2 AktG und Anträge und Wahlvorschläge nach 
§§ 126, 127 AktG stehen unter der Internetadresse  www.lufthansagroup.com/hauptversammlung 
zum Abruf zur Verfügung. Nach der Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse 
unter derselben Internetadresse zugänglich gemacht.

Darüber hinaus wird die Gesellschaft den wesentlichen Inhalt des Berichts des Vorstands vor 
der Hauptversammlung auf der Internetseite zugänglich machen.

8.	� Zeitangaben in dieser Einberufung

Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind sämtliche Zeitangaben in dieser Hauptversammlungs-
einberufung Zeitangaben in der für Deutschland geltenden mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ). 

9.	 ISIN und eindeutige Kennung

ISIN: DE0008232125 
Eindeutige Kennung des Ereignisses: GMETLHA120260512RSDE0008232125
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D)	�Ergänzende Angaben zu den Tagesordnungspunkten

1.	� Vergütungsbericht 2025

Der von Vorstand und Aufsichtsrat erstellte Vergütungsbericht gibt detailliert und individualisiert 
Auskunft über die den gegenwärtigen und früheren Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichts-
rats der Deutschen Lufthansa AG im Geschäftsjahr 2025 gewährte und geschuldete Vergütung 
sowie über die für das Geschäftsjahr 2025 zugesagte Zielvergütung. Der Vergütungsbericht ist auf 
der Internetseite der Gesellschaft dargestellt und entspricht den Anforderungen des § 162 AktG 
sowie den relevanten Rechnungslegungsvorschriften (HGB, IFRS).

2.	� Angaben über die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl vorgeschlagenen 
Aufsichtsratskandidaten

Im Folgenden sind zu den Wahlvorschlägen gemäß ↗ Tagesordungspunkt 6 Lebensläufe 
wiedergegeben, die über relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche Erfahrungen der 
vorgeschlagenen Kandidaten Auskunft geben. Ferner ist aufgeführt, welche Mitgliedschaften 
die vorgeschlagenen Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen innehaben.
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Karl Gernandt
Präsident des Verwaltungsrats Kühne Holding AG 

Hamburg 
* 21. 07. 1960 
Nationalität: Deutsch

1	� Börsennotierte Gesellschaft
2	� Sonstiges Konzernmandat

Ausbildung
1984 – 1988:	� Master in Business Administration, 

Universität St. Gallen

Beruflicher Werdegang
1988 – 1996:	� Deutsche Bank AG, diverse Positionen 

im Firmen- und Privatkundengeschäft 
in Deutschland, Asien und den USA

1997 – 1999:	� A.T. Kearney GmbH

1999 – 2007:	� Holcim (Deutschland) AG, 
zunächst Chief Finance Officer, 
ab 2000 Chief Executive Officer 

2007 – 2008:	� Chief Executive Officer, Holcim Western 
Europe, Brüssel, Belgien

Seit 2008:	� Verwaltungsrat Kühne + Nagel 
International AG, Schindellegi, Schweiz,  
zunächst Chairman, 2011 – 2016 Präsident 
und seit 2016 Vizepräsident 

Seit 2008: 	� Verwaltungsrat Kühne Holding AG, 
Schweiz, zunächst Delegierter, 
2016 – 2024 Executive Chairman, 
seit 04/2024 Präsident 

Seit 09. 05. 2023:	�Mitglied des Aufsichtsrats der 
Deutsche Lufthansa AG

Aktuelle Mandate 
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden 
inländischen Aufsichtsräten:

•	 Hapag-Lloyd AG (Vorsitz)1, 2 

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

•	 Kühne Holding AG, Schweiz (Vorsitz)
•	 Kühne + Nagel International AG, Schweiz 

(Stellvertretender Vorsitz)1, 2

•	 Kühne Logistics University gGmbH2

•	 Medizin Campus Davos AG, Schweiz2
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Wolfgang Nickl 
Finanzvorstand Bayer AG

Düsseldorf  
* 09. 05. 1969 
Nationalität: Deutsch

2	 Sonstiges Konzernmandat

Ausbildung
1992:		�  Bachelor of Business Administration, 

Berufsakademie Stuttgart

2005:		�  Master of Business Administration, 
University of Southern California’s Marshall 
School of Business, Los Angeles, USA

Beruflicher Werdegang
1992 – 1995:	� Berater und Controller bei SerCon, 

Böblingen

1995 – 2000:	� Verschiedene Positionen u.a. Business 
Planning Manager, Niederlande, 
Director Business Solutions, USA, 
bei Western Digital, Irvine Kalifornien/USA

2000 – 2002:	� Zunächst Chief Financial Officer, Converge 
(Western Digital Joint Venture), Cupertino, 
Kalifornien/USA, später Managing Director 
Converge EMEA, Amsterdam, Niederlande

2002 – 2010:	� Verschiedene Führungspositionen im 
Finanzbereich und Worldwide Business 
Operations bei Western Digital, 
Kalifornien/USA

2010 – 2013:	� Chief Financial Officer bei Western Digital, 
Kalifornien/USA

2013 – 2018:	� Executive Vice President und 
Chief Financial Officer bei ASML N.V., 
Niederlande

2018 – 05/2026:	� Mitglied des Vorstands, Finanzen, Bayer AG

Aktuelle Mandate 
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden 
inländischen Aufsichtsräten:

•	 Bayer Pensionskasse VVaG (Vorsitz)  
(bis 31. Mai 2026)2

•	 Rheinische Pensionskasse VVaG (Vorsitz) 
(bis 31. Mai 2026)2

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

•	 Gebr. Knauf KG (Mitglied im Gesellschafterausschuss)
•	 Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH  

(Mitglied im Gesellschafterausschuss)2

•	 Bayer US Holding LP, USA (bis 31. Mai 2026)2

•	 Bayer Corporation, USA (bis 31. Mai 2026)2

•	 Bayer U.S. LLC, USA (bis 31. Mai 2026)2
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Dr. Johannes Teyssen 
Präsident des Verwaltungsrats Alpiq Holding AG und 
ehemaliger Vorsitzender des Vorstands E.ON SE

Düsseldorf 
*09. 10. 1959 
Nationalität: Deutsch

1	� Börsennotierte Gesellschaft

Ausbildung
1979 – 1984:	� Studium Rechtswissenschaft und 

Volkswirtschaftslehre in Freiburg und 
Göttingen 

1990:		�  Promotion zum Dr. jur. an der Universität 
Göttingen

Beruflicher Werdegang
1989 – 1999:	� Verschiedene Positionen bei 

PreussenElektra AG, Hannover, darunter 
ab 1994 Leiter der Rechtsabteilung, 
später auch des Großhandelsvertriebs 

1998 – 1999:	� Mitglied des Vorstands der Hannover-
Braunschweigische Stromversorgungs-AG 
(Hastra), Hannover 

1999 – 2001:	� Vorsitzender des Vorstands der Avacon AG, 
Helmstedt 

2001 – 2007:	� Bis 2003 Finanzvorstand und von 
2003 bis 2007 Vorstandsvorsitzender 
E.ON Energie AG, München 

2003 – 2010:	� Mitglied des Vorstands E.ON AG, 
Düsseldorf, ab 2008 stellvertretender 
Vorsitzender und Chief Operating Officer 

2010 – 2021:	� Vorstandsvorsitzender E.ON AG/SE, 
Düsseldorf (seit 2016 Essen)

Seit 2022:	� Senior Advisor für Infrastructur & Impact 
Investments KKR, London

Seit 2022:	� Senior Advisor der Viridor plc, 
Großbritannien

Aufsichtsratstätigkeit
2006 – 2016:	� Mitglied des Aufsichtsrats Salzgitter AG 

2008 – 2018:	� Mitglied des Aufsichtsrats Deutsche 
Bank AG

Aktuelle Mandate 
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden 
inländischen Aufsichtsräten:

•	 Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

•	 Alpiq Holding AG, Schweiz (Vorsitz)
•	 BP plc, Großbritannien1
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3.	� Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 
gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 S. 2 AktG

Unter ↗ Tagesordnungspunkt 7 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, den Vorstand zu 
ermächtigen, mit Zustimmung desAufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 
Euro 920.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lauten-
den Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital A 2026). Es soll sowohl für 
Bar- als auch für Sachkapitalerhöhungen zur Verfügung stehen und kann auch in Teilbeträgen 
ausgenutzt werden. Der Gesamtbetrag in Höhe von nominal Euro 920.000.000,00 darf nicht 
überschritten werden. Die Ermächtigung soll für die Dauer von fünf Jahren, also bis zum Ablauf 
des 11. Mai 2031, erteilt werden.

Das Genehmigte Kapital A 2026 soll der Gesellschaft schnelles und flexibles Handeln ermög-
lichen, ohne die jährliche oder eine außerordentliche Hauptversammlung abwarten zu müssen. 
Dabei ist die Verfügbarkeit von Finanzierungsinstrumenten unabhängig vom Turnus der jähr-
lichen ordentlichen Hauptversammlungen von besonderer Wichtigkeit, da der Zeitpunkt, zu dem 
entsprechende Mittel beschafft werden müssen, nicht immer im Voraus bestimmt werden kann. 
Die wichtigsten Gründe für die Inanspruchnahme eines genehmigten Kapitals sind die Stärkung 
der Eigenkapitalbasis und die Finanzierung von Beteiligungserwerben. Etwaige Transaktionen 
können im Wettbewerb mit anderen Unternehmen zudem häufig nur erfolgreich durchgeführt 
werden, wenn gesicherte Finanzierungsinstrumente bereits zum Zeitpunkt des Verhandlungs-
beginns zur Verfügung stehen. Der Gesetzgeber hat dem sich daraus ergebenden Bedürfnis 
der Unternehmen Rechnung getragen und räumt Aktiengesellschaften die Möglichkeit ein, die 
Verwaltung zeitlich befristet und betragsmäßig beschränkt zu ermächtigen, das Grundkapital 
ohne einen weiteren Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen. Mit der Schaffung des neuen 
Genehmigten Kapitals A 2026 soll die Flexibilität der Gesellschaft aufrechterhalten bleiben, diese 
Art der Finanzierung einsetzen und eine Erhöhung des Grundkapitals vornehmen zu können.

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals A 2026 ist den Aktionären grundsätzlich ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand soll jedoch die Möglichkeit erhalten, das Bezugsrecht 
der Aktionäre bei der Ausgabe neuer Aktien in folgenden Fällen auszuschließen:

Der Vorstand soll unter Tagesordnungspunkt 7 lit. c) a) ermächtigt werden, das Bezugsrecht der 
Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG für Aktien im rechnerischen 
Betrag von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals ausschließen zu dürfen, wobei die 10 Prozent-
Grenze insgesamt, also auch bei Zusammenrechnung mit etwaigen anderen zu einer direkten 
oder indirekten Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG führenden Ermächtigungen, nicht über-
schritten werden darf. Die mit der Ermächtigung eröffnete Möglichkeit zum Bezugsrechtsaus-
schluss versetzt die Verwaltung in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen ausnutzen zu 

können und durch schnelle Platzierung junger Aktien ohne zeit- und kostenaufwendige Abwicklung 
eines Bezugsrechts einen höheren Mittelzufluss zu erzielen. Der beantragte Bezugsrechtsaus-
schluss dient dem Interesse der Gesellschaft, Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger 
ausgeben zu können. Hierdurch können neue, zusätzliche Aktionärsgruppen gewonnen werden. 
Der Vorstand wird bei Ausnutzung der Ermächtigung den Abschlag so niedrig bemessen, wie dies 
nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Der 
Vorstand wird den Ausgabebetrag je neuer Stückaktie so festsetzen, dass der Abschlag auf den 
Börsenpreis voraussichtlich nicht mehr als 3 Prozent, jedenfalls aber nicht mehr als 5 Prozent des 
dann aktuellen Börsenkurses der Stückaktie der Gesellschaft beträgt. Durch diese Vorgaben wird 
dem Bedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes 
Rechnung getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabekurses der neuen 
Aktien und aufgrund der größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung 
grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien 
zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Es ist daher sichergestellt, dass 
die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals A 2026 unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden, während der 
Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden.

Außerdem kann das Bezugsrecht nach Tagesordnungspunkt 7 lit. c) b) mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats ausgeschlossen werden, um den Inhabern oder Gläubigern von Options- oder 
Wandlungsrechten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft 
oder deren Konzernunternehmen ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung dieser Rechte bzw. nach 
Erfüllung von Wandlungspflichten zustünde. Dies ermöglicht die Gewährung einer marktüblichen 
Form des Verwässerungsschutzes an die Gläubiger solcher Instrumente. Sie werden damit so 
gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Die Einräumung eines Bezugsrechts für die Inhaber von 
Wandlungs- oder Optionsrechten ist eine Alternative zu der Anpassung des Wandlungs- oder 
Optionspreises, die sonst vorzunehmen wäre. Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen 
Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese 
Aktien ausgeschlossen werden. Die Möglichkeit, anstelle einer Ermäßigung des Wandlungs- 
bzw. Optionspreises den Gläubigern von Options- und Wandelschuldverschreibungen Aktien 
gewähren zu können, kann für die Gesellschaft wirtschaftlich günstiger sein. Durch die Gewährung 
von Aktien statt einer Reduktion des Wandlungs- bzw. Optionspreises kann die Gesellschaft 
möglicherweise einen höheren Ausgabekurs für die bei der Wandlung oder Optionsausübung 
auszugebenden Aktien erzielen.

Die unter Tagesordnungspunkt 7 lit. c) c) beantragte Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss versetzt den Vorstand in die Lage, Aktien der Gesellschaft kurzfristig im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von 
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Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögens-
gegenständen zur Verfügung zu haben. Die Gesellschaft steht national und auch international in 
hartem Wettbewerb zu anderen Unternehmen und muss jederzeit in der Lage sein, im Interesse 
ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. Dazu zählt auch die Möglichkeit, Unter-
nehmen oder Beteiligungen daran zur Verbesserung der Wettbewerbssituation erwerben zu 
können. Der Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen erfolgt in der Regel durch eine Gegen-
leistung in Geld. In bestimmten Fällen sind Anbieter aber auch an einer Gegenleistung in Form 
von Aktien interessiert (Aktientausch). Käufer, die einen Aktientausch anbieten können, haben 
somit einen Wettbewerbsvorteil beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen. Es ist auch 
denkbar, dass die Gegenleistung für einen solchen Erwerb nur teilweise in Geld erbracht werden 
kann, um die Liquidität der Gesellschaft nicht zu gefährden. Die Gegenleistung wird deshalb in 
vergleichbaren Transaktionen häufig in Aktien der erwerbenden Gesellschaft gewährt. Die hier 
vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich 
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen daran oder sonstigen 
Vermögensgegenständen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Der Gesellschaft erwächst 
dadurch kein Nachteil, da die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage voraussetzt, dass der Wert 
der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht.

Weiter soll der Vorstand nach Tagesordnungspunkt 7 lit. c) d) ermächtigt werden, das Bezugs-
recht der Aktionäre zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend) auszu-
schließen. Bei der Aktiendividende wird den Aktionären angeboten, ihren Dividendenanspruch 
wahlweise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage in die Gesellschaft einzulegen, um im Gegenzug 
neue Aktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Durchführung einer Aktiendividende wird in aller 
Regel als echte Bezugsrechtsemission unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre und unter 
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) erfolgen. Im Einzelfall kann es aller-
dings je nach Kapitalmarktsituation vorzugswürdig sein, die Durchführung einer Aktiendividende 
so auszugestalten, dass der Vorstand zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter 
Wahrung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) neue Aktien aus dem 
Genehmigten Kapital zum Bezug gegen Abtretung ihres Dividendenanspruchs anbietet, jedoch 
formal das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt ausschließt. Die Durchführung der Aktiendividende 
unter formalem Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die Durchführung der Aktiendividende 
zu flexibleren Bedingungen, insbesondere ohne an die Mindestbezugsfrist und an den gesetzlich 
vorgegebenen Zeitpunkt für die Bekanntgabe des Ausgabebetrags gebunden zu sein. Angesichts 
des Umstands, dass allen Aktionären die neuen Aktien angeboten werden und überschießende 
Dividenden-Teilbeträge durch Zahlung der Bardividende abgegolten werden, erscheint auch inso-
weit der unter Tagesordnungspunkt 7 lit. c) d) vorgesehene Bezugsrechtsausschluss als gerecht-
fertigt und angemessen. Bei der Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung oder eine 
Kombination verschiedener Arten der Aktienbeschaffung zur Finanzierung solcher Maßnahmen 
wird sich der Vorstand allein von den Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre leiten lassen.

Ferner soll der Vorstand unter Tagesordnungspunkt 7 lit. c) e) ermächtigt werden, bei Kapital-
erhöhungen gegen Sacheinlagen zum Zweck des Erwerbs von Vergütungs- und sonstigen Forde-
rungen sowohl der Mitglieder des Vorstands als auch der Mitglieder des Aufsichtsrats gegen die 
Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. 
Hierdurch soll es erleichtert werden, die Liquidität der Gesellschaft zu stützen, indem Vorstands-
mitglieder und Aufsichtsratsmitglieder ihre Vergütungs- und sonstigen Forderungen als Sachein-
lage in die Gesellschaft einlegen und im Gegenzug neue Aktien der Gesellschaft beziehen können. 
Der Gesellschaft und den Aktionären erwächst dadurch kein Nachteil, da die Kapitalerhöhung 
gegen Sacheinlagen generell voraussetzt, dass der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen 
Verhältnis zum Wert der neuen Aktien steht, und die Ermächtigung insbesondere voraussetzt, 
dass der Bezugspreis der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.

Die unter Tagesordnungspunkt 7 lit. c) viertletzter Absatz beantragte Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Kapitalerhöhung in einem glatten Bezugs-
verhältnis. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Die als freie Spitzen 
vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf 
über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Da sich ein 
etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts hier nur auf Spitzenbeträge beschränkt, ist ein möglicher 
Verwässerungseffekt gering.

Von den ihm erteilten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der Vorstand 
nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der insgesamt unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 10 Prozent des Grundkapitals nicht über-
schreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeit-
punkt ihrer Ausnutzung. Dadurch wird der Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von 
Aktien aus dem Genehmigten Kapital A 2026 beschränkt. Hinzu kommt, dass eine Anrechnung 
auf die vorstehend genannte 10 Prozent-Grenze stattfindet, sofern während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals A 2026 bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe 
oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug 
von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei 
das Bezugsrecht ausgeschlossen wird. Die Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich gegen 
eine Verwässerung ihrer bestehenden Beteiligung abgesichert.

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der Ermächtigung zur 
Ausgabe neuer Aktien und ggf. zum Ausschluss des Bezugsrechts im Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre liegt. Er wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung 
berichten.
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4.	� Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8 
gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Die Begebung von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genuss-
rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 
(zusammen „Schuldverschreibungen“) bietet der Gesellschaft zusätzlich zu den klassischen 
Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme die Möglichkeit, je nach Marktlage attrak-
tive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. Insbesondere die Ermächtigung zur 
Ausgabe gewinnabhängiger bzw. gewinnorientierter Instrumente wie Genussrechte und Gewinn-
schuldverschreibungen erweitert die bestehenden Möglichkeiten der Gesellschaft, ihre Finanz-
ausstattung durch Ausgabe derartiger Finanzierungsinstrumente zu stärken und hierdurch die 
Voraussetzungen für die künftige geschäftliche Entwicklung sicherzustellen. Aus diesem Grunde 
wird der Hauptversammlung die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe weiterer 
Schuldverschreibungen vorgeschlagen, die in der Höhe das aktuelle Grundkapital der Gesell-
schaft berücksichtigt, im Übrigen die Bedingungen der noch bestehenden Ermächtigung 2022 
im Wesentlichen übernimmt. Insgesamt sollen Schuldverschreibungen bis zu einem Gesamt-
nennbetrag von Euro 1.750.000.000,00, die zum Bezug von bis zu 119.900.000 auf den Namen 
lautenden Stückaktien der Gesellschaft berechtigen, begeben werden können.

Die Emission von Schuldverschreibungen ermöglicht die Aufnahme von Fremdkapital, das je 
nach Ausgestaltung der jeweiligen Bedingungen sowohl für Ratingzwecke als auch für bilanzielle 
Zwecke als Eigenkapital oder eigenkapitalähnlich eingestuft werden kann, zu attraktiven Kondi-
tionen. Die erzielten Wandel- bzw. Optionsprämien sowie die Eigenkapitaleinstufung kommen der 
Kapitalbasis der Gesellschaft zugute und ermöglichen ihr so die Nutzung attraktiver Finanzierungs-
möglichkeiten. Die ferner vorgesehenen Möglichkeiten, neben der Einräumung von Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten auch Wandlungs- oder Optionspflichten und Andienungsrechte der 
Gesellschaft auf Lieferung von Aktien zu begründen bzw. Kombinationen dieser Instrumente 
vorzusehen, erweitern den Spielraum für die Ausgestaltung dieser Finanzierungsinstrumente. 
Die Ermächtigung gibt der Gesellschaft zudem die erforderliche Flexibilität, die Schuldver-
schreibungen selbst oder über Konzernunternehmen zu platzieren. Schuldverschreibungen 
können außer in Euro auch in anderen gesetzlichen Währungen eines OECD-Landes, mit und 
ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben werden.

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Um die Abwicklung zu erleichtern, 
soll auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden können, die Schuldverschreibungen an 
Kreditinstitute oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung 
auszugeben, sie den Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht zum Bezug anzubieten. Unter 
den nachfolgend genannten Voraussetzungen soll jedoch ein Ausschluss des Bezugsrechts 
möglich sein:

Zunächst soll der Vorstand ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen, wenn die Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Barzahlung 
zu einem Kurs erfolgt, der den Marktwert dieser Anleihen nicht wesentlich unterschreitet. Hier-
durch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und 
schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen 
bei der Festlegung von Zinssatz, Options- bzw. Wandlungspreis und Ausgabepreis der Schuld-
verschreibungen zu erreichen. Eine marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungslose Plat-
zierung wären bei Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG 
eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit der Konditionen der Schuldverschreibung) 
bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität 
an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu 
Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht marktnahen 
Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über seine 
Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen 
verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der 
Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren, 
sondern ist rückläufigen Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die 
Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen können. 

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 
Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG entsprechend. Die dort geregelte Grenze 
für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 Prozent des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt 
einzuhalten. Das Volumen des bedingten Kapitals, das in diesem Fall höchstens zur Sicherung 
der Optionsrechte oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten zur Verfügung gestellt werden soll, darf 
10 Prozent des bei Wirksamwerden der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen. Durch eine entsprechende 
Vorgabe im Ermächtigungsbeschluss ist ebenfalls sichergestellt, dass auch im Falle einer Kapital-
herabsetzung die 10-Prozent-Grenze nicht überschritten wird, da nach der Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss ausdrücklich 10 Prozent des Grundkapitals nicht überschritten werden 
dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer 
ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Dabei werden eigene Aktien, 
die unter entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, sowie 
diejenigen Aktien, die aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, wenn die Veräußerung bzw. Ausgabe während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe 
der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten oder -pflichten erfolgt, 
angerechnet und vermindern damit diesen Betrag entsprechend. 
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Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte 
wirtschaftliche Verwässerung des Wertes der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungs-
effekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Wandel-, Options- oder Gewinnschuldver-
schreibungen oder von Kombinationen dieser Instrumente eintritt, kann ermittelt werden, indem 
der hypothetische Marktwert dieser Schuldverschreibungen nach anerkannten, insbesondere 
finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt 
nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem hypothetischen 
Börsenpreis zum Zeitpunkt der Begebung der Wandel-, Options- oder Gewinnschuldver-
schreibungen oder von Kombinationen dieser Instrumente, ist nach dem Sinn und Zweck der 
Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesent-
lichen Abschlags zulässig. Der Beschluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor Ausgabe der 
Schuldverschreibungen nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangen muss, dass 
der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nennenswerten Verwässerung des Wertes der Aktien 
führt. Damit würde der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe null sinken, so 
dass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher 
Nachteil entstehen kann. 

All dies stellt sicher, dass eine nennenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien durch den 
Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt. Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil 
am Grundkapital der Gesellschaft auch nach Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten 
jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Demgegenüber ermöglicht 
die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft marktnahe Konditionenfest-
setzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten und die kurzfristige 
Ausnutzung günstiger Marktsituationen.

Ferner kann das Bezugsrecht der Aktionäre durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
ausgeschlossen werden, wenn die Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen bzw. 

-leistungen, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch 
mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sons-
tigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen 
einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften erfolgt und 
dies im Interesse der Gesellschaft liegt. Voraussetzung ist, dass der Wert der Sachleistung in 
einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Schuldverschreibung steht. Dabei ist der nach 
anerkannten Methoden ermittelte theoretische Marktwert maßgeblich. 

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sachleistung ohne Bezugsrecht soll den Vorstand 
unter anderem in die Lage versetzen, die Schuldverschreibungen auch als Akquisitionswährung 
einzusetzen, um in geeigneten Einzelfällen im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegen-
ständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften 
solche Sachleistungen gegen Übertragung von solchen Finanzierungsinstrumenten erwerben zu 
können. Unternehmenserweiterungen, die durch einen Unternehmens- oder Beteiligungserwerb 
erfolgen, erfordern in der Regel schnelle Entscheidungen. Durch die vorgesehene Ermächtigung 
kann der Vorstand auf dem nationalen oder internationalen Markt rasch und flexibel auf vorteil-
hafte Angebote oder sich ansonsten bietende Gelegenheiten reagieren und Möglichkeiten zur 
Unternehmenserweiterung durch den Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen 
gegen Begebung von Schuldverschreibungen im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
ausnutzen.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom 
Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des jeweiligen 
Emissionsvolumens und der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Ein 
Ausschluss des Bezugsrechts erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung der Emission. Die vom 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden entweder durch Verkauf über 
die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungsrecht, Optionsrecht 
oder Wandlungs- bzw. Optionspflicht ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn diese 
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. keine 
Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös 
gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, 
des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass die Verzinsung 
und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt 
der Begebung aktuellen Marktkonditionen für vergleichbare Mittelaufnahmen entsprechen. Wenn 
die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem Ausschluss des Bezugsrechts 
keine Nachteile für die Aktionäre, da die Genussrechte und Gewinnschuldverschreibungen keine 
Mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn 
der Gesellschaft gewähren. Zwar kann vorgesehen werden, dass die Verzinsung vom Vorliegen 
eines Jahresüberschusses, eines Bilanzgewinns oder einer Dividende abhängt. Hingegen wäre 
eine Regelung unzulässig, wonach ein höherer Jahresüberschuss, ein höherer Bilanzgewinn 
oder eine höhere Dividende zu einer höheren Verzinsung führen würde. Mithin werden durch 
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die Ausgabe der Genussrechte bzw. Gewinnschuldverschreibungen weder das Stimmrecht noch 
die Beteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft und deren Gewinn verändert oder verwässert. 
Zudem ergibt sich infolge der marktgerechten Ausgabebedingungen, die für diesen Fall des 
Bezugsrechtsausschlusses verbindlich vorgeschrieben sind, kein nennenswerter Bezugsrechtswert.

Schließlich soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern von Wandlungs- oder Options-
rechten auf Stückaktien der Gesellschaft und den Gläubigern entsprechender Wandlungs- oder 
Optionspflichten zum Ausgleich von Verwässerungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzu-
räumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach Erfüllung der 
Wandlungs- oder Optionspflichten oder dem Andienungsrecht der Gesellschaft zustehen würde. 
Dies bietet die Möglichkeit zu verhindern, dass im Falle einer Ausnutzung der Ermächtigung der 
Options- bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bereits bestehender Wandlungs- oder Options-
rechte nach den jeweiligen Bedingungen ermäßigt werden muss.

In den jeweiligen Anleihebedingungen kann – zur Erhöhung der Flexibilität – vorgesehen werden, 
dass die Gesellschaft einem Wandlungsberechtigten oder Optionsberechtigten nicht Aktien 
der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. Zulässig soll es auch sein, 
eine Kombination dieser Erfüllungsformen vorzusehen. Die Anleihebedingungen können auch 
vorsehen, dass die Schuldverschreibungen, die mit Optionsrechten oder Wandlungsrechten oder 

-pflichten verbunden sind, nach Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital 
in bereits existierende Aktien der Gesellschaft gewandelt werden oder das Optionsrecht durch 
Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann. Die Anleihebedingungen können auch das Recht 
der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der Schuldverschreibung, die mit Optionsrechten 
oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden ist (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen 
Kündigung), den Inhabern oder Gläubigern ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis darf 80 Prozent des Kurses der Aktie 
der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) nicht unterschreiten. Hierfür ist der durchschnittliche Schlusskurs an den zehn 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung 
der jeweiligen Schuldverschreibungen maßgeblich, es sei denn, es findet ein Bezugsrechtshandel 
statt, in welchem Fall die Tage des Bezugsrechtshandels mit Ausnahme der beiden letzten Börsen-
handelstage des Bezugsrechtshandels maßgeblich sein sollen. Sofern Schuldverschreibungen 
mit einer Wandlungs-/Optionspflicht oder einem Andienungsrecht der Gesellschaft zur Lieferung 
von Aktien ausgestattet sind, kann der Wandlungs-/Optionspreis mindestens entweder den oben 
genannten Mindestpreis betragen oder dem durchschnittlichen volumengewichteten Kurs der 

Aktie der Gesellschaft an mindestens drei Börsenhandelstagen im Xetra-Handel der Frankfurter 
Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) unmittelbar vor der Ermittlung des 
Wandlungs-/Optionspreises (gemäß den jeweiligen Bedingungen) entsprechen. Dies gilt auch, 
wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises (80 Prozent) liegt. 

Nach der Ermächtigung darf die Summe, der unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Aktien 10 Prozent des Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam
werdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden 
Ermächtigung. Auf diese Grenze werden angerechnet (i) Aktien, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung aufgrund einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben oder veräußert werden oder die (ii) aufgrund von während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung auf der Grundlage der Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen auszugeben sind.

Zur Sicherstellung der luftverkehrsrechtlichen Befugnisse der Gesellschaft im Einklang mit dem 
Luftverkehrsnachweissicherungsgesetz (LuftNaSiG) haben die jeweiligen Bedingungen die 
Möglichkeit vorzusehen, dass bei Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts die Wandel-
schuldverschreibung oder der Optionsschein auf ein inländisches Kreditinstitut zu übertragen 
ist und der Inhaber oder der Gläubiger der Wandelschuldverschreibung bzw. des Optionsrechts 
anstelle von Aktien der Gesellschaft eine am Börsenkurs orientierte Barzahlung erhält. Diese 
Regelung ist erforderlich, damit die Gesellschaft die luftverkehrsrechtlichen Rahmenbedingungen 
einhalten kann. Die von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Luftverkehrsab-
kommen sehen mit verschiedenen Formulierungen typischerweise vor, dass auf Verlangen der 
anderen Vertragspartei nachgewiesen werden muss, dass wesentliche (normalerweise als Mehr-
heitsbeteiligung verstandene) Beteiligungen und die tatsächliche Kontrolle an dem von einem 
Vertragsstaat designierten Unternehmen in Händen von Staatsangehörigen dieser Vertrags-
partei liegen. Um zu vermeiden, dass durch die Wandlung oder Optionsausübung ein Risiko für 
derartige luftverkehrsrechtliche Befugnisse der Gesellschaft ausgeht, ist es erforderlich, dass 
bei Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte die Gesellschaft statt Aktien Geld leisten 
kann oder die neuen Aktien von einem Dritten durch Ausübung der Wandlungs- oder Options-
rechte mit der Verpflichtung erworben werden, sie zu einem Preis weiterzuveräußern, der den 
Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet.

Köln, im März 2026 

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 
Der Vorstand
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